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Drucksache für die Regionalversammlung Südhessen Nr.: X / 89 
 12. April 2023 
 
 

Az.: III 31.1 - 93 b 10/01 Anlagen:  - 1 - 

Sitzungstag(e): 
4. Mai 2023 - Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr 

5. Mai 2023 - Haupt- und Planungsausschuss 

12. Mai 2023 - Regionalversammlung Südhessen 
  

 
 
 
Entwurf der landesplanerischen Beurteilung zum Raumordnungsverfahren (ROV) 
Neubaustrecke Gelnhausen – Kalbach 
hier: Beteiligung der Regionalversammlung als Trägerin Öffentlicher Belange (TÖB) zum 
Entwurf der landesplanerischen Beurteilung 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen des o. a. Raumordnungsverfahrens ist die RVS als Trägerin Öffentlicher Belange zu 
beteiligen.  
 

Ich gebe Ihnen hiermit den Entwurf der landesplanerischen Beurteilung der oberen 
Landesplanungsbehörden zur Kenntnis und bitte um Zustimmung bzw. Abgabe einer 
Stellungnahme. 

 

Hintergrund zur Beteiligung der Regionalversammlungen bzw. ihrer Ausschüsse: 
Die Regierungspräsidien Darmstadt und Kassel führen ein gemeinsames Raumordnungsverfahren. 
Die Regionalversammlungen Südhessen und Nordhessen werden in das ROV als Trägerinnen 
öffentlicher Belange (TÖB) und als Plangeberinnen der Regionalpläne eingebunden. Die 
Regionalversammlungen nehmen aufgrund der Funktion als Plangeberinnen der Regionalpläne eine 
besondere Rolle als TÖB ein und werden daher losgelöst von der im Juni 2020 durchgeführten 
Öffentlichkeits- und TÖB-Beteiligung mit der landesplanerischen Beurteilung befasst.  

Die Regionalversammlung Südhessen wurde mit Drs. Nr. IX / 130.0 vom 31. Juli 2020 über die 
Einleitung und Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. Mit Vorliegen des Entwurfs der 
landesplanerischen Beurteilung werden die Regionalversammlungen bzw. ihre Ausschüsse als TÖB 
in das Ergebnis des ROV in der Sitzungsrunde April / Mai 2023 eingebunden. Sie erhalten den 
Entwurf der Entscheidung der oberen Landesplanungsbehörden zum ROV mit der Bitte um Abgabe 
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einer Stellungnahme bzw. Zustimmung. Die Ergebnisse der Beteiligung fließen in die Entscheidung 
der landesplanerischen Beurteilung ein. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. Lindscheid 

Regierungspräsidentin 
 




